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Gemeinde Biederbach  
Landkreis Emmendingen 

 
Die Stelle des hauptamtlichen  
 

Bürgermeisters (m/w/d) 
 
der Gemeinde Biederbach (ca. 1.700 Einwohner) ist infolge Ablaufs der Amtszeit des 
bisherigen Amtsinhabers zum 01. April 2026 neu zu besetzen. Die Amtszeit beträgt 8 Jahre. 
Die Besoldung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.  
 
Die Wahl findet am Sonntag, den 18. Januar 2026, eine eventuell notwendig werdende Stich-
wahl am Sonntag, den 01. Februar 2026, statt.  
 
Wählbar sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes und Staatsangehörige 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union (Unionsbürger m/w/d), die vor der Zu-
lassung der Bewerbungen in der Bundesrepublik Deutschland wohnen. Die Bewerber (m/w/d) 
müssen am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und müssen die Gewähr dafür 
bieten, dass sie jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetztes eintreten. Nicht wählbar sind die in § 46 Abs. 2 und in § 28 Abs. 2 i. V. m.   
§ 14 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) genannten Personen.  
 
Bewerbungen können spätestens am Montag, 22. Dezember 2025, 18:00 Uhr, schriftlich 
beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, Gemeindeverwaltung Biederbach, 
Dorfstraße 18, 79215 Biederbach, in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift 
„Bürgermeisterwahl“ eingereicht werden.  
 
Der Bewerbung sind folgende Unterlagen beizufügen oder spätestens bis zum Ende der 
Einreichungsfrist (siehe oben) nachzureichen: 

- 10 Unterstützungsunterschriften von im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlbe-
rechtigten Personen einzeln auf amtlichen Formblättern (Formblätter werden auf 
Anforderung des Bewerbers (m/w/d) unter Angabe des Namens und der Haupt-
wohnung von der Gemeindeverwaltung Biederbach, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach, 
kostenfrei ausgegeben); 

- eine für die Wahl von der Wohngemeinde der Hauptwohnung des Bewerbers (m/w/d) 
ausgestellte Wählbarkeitsbescheinigung auf amtlichem Vordruck; 

- eine eidesstattliche Versicherung des Bewerbers (m/w/d), dass kein Ausschluss von 
der Wählbarkeit nach § 46 Abs. 2 der GemO vorliegt auf amtlichem Vordruck; 

- Unionsbürger (m/w/d) müssen außerdem zu ihrer Bewerbung eine weitere eides-
stattliche Versicherung auf amtlichem Vordruck abgeben, dass sie die Staats-
angehörigkeit ihres Herkunftsmitgliedsstaates besitzen und in diesem Mitgliedstaat 
ihre Wählbarkeit nicht verloren haben. In Zweifelsfällen kann auch eine Bescheinigung 
der zuständigen Verwaltungsbehörde des Herkunftsmitgliedstaates über die Wähl-
barkeit verlangt werden. Ferner kann von Unionsbürgern (m/w/d) verlangt werden, 
dass sie einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegen und ihre letzte 
Adresse in ihrem Herkunftsmitgliedstaat angeben.  

 
Die Bewerbung umfasst im Falle einer notwendig werdenden Stichwahl auch die Teilnahme 
an der Stichwahl. Eine Rücknahme der Bewerbung nach der ersten Wahl ist nicht möglich  
(§ 10a Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes).  
 
Ort und Zeit der persönlichen Vorstellung in einer öffentlichen Versammlung werden den Be-
werbern (m/w/d) rechtzeitig mitgeteilt.  
 
Der derzeitige Stelleninhaber bewirbt sich wieder.  
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Adventsnachmittag der  
Landjugend Biederbach
Die Landjugend Biederbach lädt herz-
lich zum gemütlichen Adventsnach-
mittag am 2. Advent, Sonntag, den 07.12.2025, ab 14 Uhr in 
den Vorraum der Schwarzwaldhalle ein.

 
� Plaqkat: Landjugend Biederbach

Genießen Sie bei Kaffee und Kuchen einen stimmungsvol-
len Nachmittag mit Adventsgesang des Gesangsvereins 
Melodia.
Eingeladen sind alle Familien, Senioren und Freunde der 
Landjugend – wir freuen uns auf einen schönen gemeinsa-
men Adventssonntag!

KATHOLISCHE 
LANDJUGENDBEWEGUNG

Redaktionsschluss  
für das Mitteilungsblatt in der Kalenderwoche 

50
ist am Montag, 08.12.2025 um 9.00 Uhr 

Verspätet eingehende Beiträge 
können nicht mehr berücksichtigt werden.

Anzeigenschluss ist am Montag um 16.00 Uhr 
Das Bürgermeisteramt

GEMEINDE BIEDERBACH

Gemeindeverwaltung Biederbach 
Dorfstraße 18, 79215 Biederbach 
Tel.: 07682/9116-0 Zentrale, Fax: 07682/9116-16 
www.biederbach.de 

Öffnungszeiten / Sprechzeiten
Vormittags:		  Montag - Freitag:	 08.00 – 12.00 Uhr
Nachmittags: 	 Dienstag:				   14.00 – 18.00 Uhr
Sprechzeiten sowie Termine nach Absprache sind auch außer-
halb dieser Zeiten möglich.
Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem Besuch im Rathaus einen Ter-
min per Telefon oder per E-Mail bei der jeweiligen Sachbearbei-
terin, um längere Wartezeiten zu vermeiden und bei Vertretun-
gen besser koordinieren zu können. Vielen Dank.

Kontakt Rathaus Biederbach:
07682 9116-0 | gemeinde@biederbach.de | Allgemein | Zentrale
07682 9116-17 | herr@biederbach.de | Bürgerbüro | Passbehörde

Sprech-/Präsenzzeiten für Senioren und Menschen mit 
Behinderung
Der kommunale Inklusionsvermittler der Verwaltungsge-
meinschaft Elzach/Winden/Biederbach Herr Klaus Kury bietet 
Sprech-/Präsenzzeiten für Senioren und Menschen mit Behin-
derung an.
Wann: 	 jeden 1. Dienstag im Monat
			   von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr
Wo:		�  im Bürgerzentrum Krone-Ladhof, 2. OG, Raum 

Katzenmoos
Die Zugänge zu den Räumlichkeiten sind barrierefrei und für 
Rollstuhl-/Rollatorbenutzende geeignet.

Ansprechpartner:
Zentrale	�  Tel. 07682 9116 0
Bürgermeister	 Rafael Mathis	� Tel. 07682 9116 0
gemeinde@biederbach.de
Bürgerbüro		  Sabine Herr	�  Tel. 07682 9116 17
herr@biederbach.de
Hauptamt/Standesamt	 Nadine Weis� Tel. 07682 9116 11
weis@biederbach.de	
Rechnungsamtsleiterin	 Petra Schneider	
schneider@biederbach.de� Tel. 07682 9116 13
Gemeindekasse	 Petra Thoma	�  Tel. 07682 9116 12
thoma@biederbach.de
Bauhofleiter	 Markus Allgaier	�  Tel. 07682 9116 60
bauhof@biederbach.de
Notdienst –Wasserversorgung	�  Tel. 07682 9116 60

Kleinkindbetreuung Zwergenhaus
Leiterin, Andrea Neumaier�
zwergenhaus@biederbach.de� Tel. 07682 1001
Grundschule Biederbach
Leiterin, Claudia Wiedmaier	
grundschule@biederbach.de� Tel. 07682 7226
Kindergarten St. Martin
Melanie Ruderer, Leitung	�  Tel. 07682 7370
Stmartin.biederbach@kath-oberes-elztal.de
Bauernhof-Kita „Grashüpfer“
Elena Waßmund	�  Tel. 07682 5349515
grashuepfer.biederbach@kita-natura.de
ZweiTälerLand-Tourismus� Tel. 07682 19433
info@zweitaelerland.de
Notdienst für Strom
Netze BW:	� Tel. 0800 36294770
Benachrichtigungsservice per E-Mail: 
netze-bw.de/stoerungsmeldung

Grundbuchamt Amtsgericht Emmendingen
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen
Tel.: 07641 96587 600 – Zentrale, Fax: 07641 96587 603
poststelle@gbaemmendingen.justiz.bwl.de 
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Erreichbarkeit bzw. geänderte  
Öffnungszeiten der  
Gemeindeverwaltung ab dem 19.12.25!
Das Bürgerbüro ist vom 19. - 23. Dezember 2025 nur 
teilweise besetzt und steht Ihnen daher nur einge-
schränkt zur Verfügung. In dieser Zeit können keine 
Gewerbeangelegenheiten bearbeitet werden.
Die Gemeindeverwaltung macht ab Montag, den 29. 
Dezember 2025 bis Dienstag, den 6. Januar 2026 (Feier-
tag „Heilige Drei Könige“) eine Pause.
Jedoch ist in dieser Zeit an Werktagen nur das Wahlamt 
aufgrund der anstehenden Bürgermeisterwahl geöff-
net. Benutzen Sie daher die Klingel neben dem Bürger-
büro-Eingang.
Prüfen Sie daher schon jetzt, ob ein Rathausbesuch in 
dieser Zeit notwendig ist und kommen deshalb einfach 
in nächster Zeit vorbei oder rufen unter der Tel.-Nr. 
07682 9116-0 (Zentrale) an oder schreiben eine E-Mail 
an gemeinde@biederbach.de, um abzuklären, ob Ihr 
Anliegen bearbeitet werden kann oder vereinbaren ei-
nen Termin bei der jeweiligen Sachbearbeiterin.
Ab Mittwoch, dem 7. Januar 2026, sind wir wieder ger-
ne zu den üblichen Öffnungszeiten für Sie da.
Wir bitten um Verständnis und Beachtung. Vielen Dank.
Ihre Gemeindeverwaltung

Geschenkartikel im Rathaus  
erwerben!
Suchen Sie noch ein Geschenk, dann kommen Sie im Rat-
haus vorbei.
Folgende Artikel sind hier erhältlich:
- 	� Playmobil Schwarzwaldmarie� 5,99 € (ausverkauft)
- 	 Tassen (groß) mit Logo� 5,00 €
- 	 Loopschal - hellgrau mit Log� 8,00 €
- 	 Ortschronik								�         27,00 €
Ebenso sind Restbestände (Weihnachtsmarkt Biederbach 
2024) zu erwerben:
•	 1 x Kindernütze mit Bommel - neonpink� 24,95 €
•	 2 x Babymütze - hellgrau zu je	�  16,99 €
•	 1x Erwachsenen Mütze - dunkelgrau	�  19,95 €
•	 Filztasche groß	�  49,00 €
Für weitere Artikel können Sie sich gerne bei „Made by 
Mone“ per E-Mail: mone.baumer@gmx.de oder Mobil: 
0178 2182812 oder Facebook#MadebyMone informie-
ren oder in Verbindung setzen.

Reibungsloser Winterdienst – Zurückschneiden 
von Bäumen und Sträuchern zwingend erfor-
derlich!
Um auch weiterhin einen reibungslosen Winterdienst zu 
gewährleisten, bitten wir Sie, die vorgeschriebenen Licht-
räume freizuhalten.
Denn bei starken Schneefällen knicken viele Bäume und 
Anpflanzungen um oder ragten über die Fahrbahn, sodass 
der Winterdienst nicht ordnungsgemäß und schadensfrei 
überall durchzuführen ist. Um bereits aufgetretene Schä-
den an Räumfahrzeugen weiterhin zu vermeiden, wurden 
die Gemeindearbeiter angewiesen, Straßen, in deren Licht-
raum Bäume und Sträucher hineinragen, nicht anzufahren.
Durch die herabhängenden Sträucher und Bäume über 
den Straßen werden auch alle anderen Verkehrsteilnehmer 
gefährdet oder verhindern sogar das Durchkommen eines 
Rettungsdienstes oder der Feuerwehr.
Denn verantwortlich für das Zurückschneiden ist der Ei-
gentümer des Grundstücks bzw. der Böschung. Vorsorglich 
weisen wir darauf hin, dass eventuelle Schadensersatz-
forderungen, die auf o.g. Behinderungen zurückzuführen 

 sind, auf den Grundstückseigentümer zukommen können. 
Kontrollieren sie daher Ihre Flurstücke, ob ein Rückschnitt 
erforderlich ist.
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Mithilfe.
Ihre Gemeindeverwaltung

Räum- und Streupflicht auf Gehwegen  
beachten!
Wie jedes Jahr wollen wir wieder auf die Regelungen un-
serer Räum- und Streupflichtsatzung aufmerksam machen.
Soll eine geordnete und möglichst allen Bürgern gerecht 
werdende Schneeräumung erfolgen, sind wir auf Ihre Mit-
hilfe angewiesen, um Straßen und Gehwege rechtzeitig 
von Schnee und Eis räumen zu können und somit ein (weit-
gehend) ungehindertes Fortkommen per Auto oder auch 
zu Fuß zu sichern.
Nach der Streupflichtsatzung obliegt es den Straßenanlie-
gern, innerhalb der geschlossenen Ortslage u. a. die Geh-
wege auf einer solchen Breite (in der Regel 1,0 Meter) von 
Schnee oder auftauendem Eis zu räumen. Die Sicherheit 
des Fußgängerverkehrs muss gewährleistet sein.
Falls Gehwege auf keiner Straßenseite vorhanden sind, 
muss entsprechend am Rand der Fahrbahn eine Fläche in 
der Breite von 1 Meter geräumt werden. Die Straßenanlie-
ger haben zusätzlich die Gehwege bei Schnee und Eisglätte 
so zu bestreuen, dass sie von Fußgängern bei Beachtung 
der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt möglichst ge-
fahrlos benutzt werden können.
Die Gehwege müssen werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und fei-
ertags bis 8.00 Uhr geräumt und gestreut sein. Wenn nach 
diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- bzw. Eisglätte 
auftritt, ist es unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu 
räumen und zu streuen. Diese Pflicht endet um 20.00 Uhr. 
Zusätzlich müssen folgende Hinweise beachtet werden:
Um die Räumfahrzeuge nicht unnötig zu behindern bzw. 
um Lack- und andere Schäden an den abgestellten Fahr-
zeugen zu vermeiden, werden die Kfz-Besitzer gebeten, 
ihre Fahrzeuge nicht auf den Straßen zu parken. Denn in 
den innerörtlichen Straßen ist deshalb ein Durchkommen 
der Räumfahrzeuge nicht mehr möglich. Die Fahrer der 
Räumfahrzeuge wurden daher auch angewiesen, die Stra-
ßen, die durch abgestellte Fahrzeuge blockiert sind, nicht 
zu räumen. Ebenfalls müssen die WENDEPLATTEN F R E I 
gehalten werden, da sonst das Räumfahrzeug keine Mög-
lichkeit hat, zu wenden.
Haftungsansprüche, die durch nicht geräumte Straßen ent-
stehen, weil diese durch Fahrzeuge blockiert waren, wer-
den wir an die entsprechenden Fahrzeughalter weiterge-
ben. Auch außerorts werden die Straßen nicht geräumt, 
wenn herabhängende Äste, Büsche oder Bäume ein Durch-
kommen des Winterdienstes verhindern.
Wir bitten um Beachtung und bedanken uns für Ihre Mit-
hilfe.
Ihre Gemeindeverwaltung

Letztes Mitteilungsblatt erscheint in der  
51. KW
Wir möchten Sie informieren, dass das letzte Mitteilungs-
blatt wieder in der 51. KW am Mittwoch, den 17.12.2025 
erscheint. Der Redaktionsschluss ist wie gewohnt am Mon-
tag, den 15.12.2025 um 09.00 Uhr.
Bitte beachten Sie das bei der Einstellung Ihrer Texte sowie 
Ihrer Weihnachtsgrüße.
Ihre Gemeindeverwaltung

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung 
Ihrer Textbeiträge.

REDAKTIONSSCHLUSS BEACHTEN
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DIE GEMEINDE BIEDERBACH 
GRATULIERT

Herzlichen Glückwunsch
Allen Altersjubilaren, die im Monat November/Dezember 
2025 ihren Geburtstag feiern und aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben oder namentlich nicht genannt werden möch-
ten, gratulieren wir recht herzlich und wünschen ihnen 
alles Gute, vor allem Gesundheit und persönliches Wohl-
ergehen.

Veröffentlichung im Mitteilungsblatt
Altersjubilare ab dem 70., 75. usw. Geburtstage sowie Ehe-
jubiläen ab dem 50., 60. usw. werden im Mitteilungsblatt 
nur veröffentlicht, wenn uns eine schriftliche Einverständ-
niserklärung vorliegt. Gerne können Sie sich an das Bürger-
büro unter Tel. 07682 9116-17 oder Zentrale: 07682 9116 0 
oder per E-Mail an herr@biederbach.de oder gemeinde@
biederbach.de wenden.

Besuche bei Alters- und Ehejubiläen
Gerne möchte unser Bürgermeister unsere Jubilare besu-
chen.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn kein Besuch erwünscht ist, 
unter Tel. 07682 9116-0 oder per E-Mail: 
gemeinde@biederbach.de.

Zur Geburt

Herzlichen Glückwunsch
•	 den Eltern Anne-Kathrin und Daniel Wernet,  

Bausetstraße 1 A
zur Geburt ihrer Tochter Lea Marie, geb. am 04.10.2025
•	 den Eltern Stefanie und Erik Weber, Illenberg 5
zur Geburt ihrer Tochter Lara Marie, geb. am 06.10.2025

RUHETAGE DER GASTSTÄTTEN

Gaststätte Ruhetag
„Adler-Pelzmühle“ Montag; Dienstag – Freitag ab 

17.00 Uhr geöffnet
„Hirschen-Dorfmühle“ Dienstag + Mittwoch
„Sonnhalde“ Montag + Donnerstag
„Schwarzwaldstüble“ Montag + Dienstag + Mittwoch
„Zum Bäreneckle“ Montag + Dienstag + Mittwoch
„Zum Kreuz“ Montag + Dienstag

NOTDIENSTE / NOTRUFE

Notfallversorgung im Landkreis Emmendingen

Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD) –  
� Tel. 116 117
Sie sind krank und die Arztpraxen haben bereits ge-
schlossen?
Sie sind nicht lebensbedrohlich erkrankt oder verletzt, 
können jedoch nicht bis zur nächsten Sprechstunde war-
ten?
Dann helfen Ihnen die Ärzte des Ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes!
Das medizinisch ausgebildete Personal kennt Ärzte in 
Ihrer Nähe oder schickt bei Bedarf einen Arzt zu Ihnen 
nach Hause.
Zusätzlich ist über docdirekt eine telemedizinische Bera-
tung möglich.
Sie können auch direkt und ohne vorherige Anmeldung 
eine geöffnete Notfallpraxis in Ihrer Nähe aufsuchen:

Bereitschaftspraxen
Kreiskrankenhaus 79312 Emmendingen, Gartenstraße 44
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do.:						      19 bis 22 Uhr
Mi. und Fr.:							      16 bis 22 Uhr
Sa., Sonn- und Feiertage:		  10 bis 18 Uhr

Kinder Bereitschaftspraxis Freiburg – Neu seit 09.10.2024
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
Breisacher Straße 62, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten:
Mo. – Do.:							       19:00 bis 22:30 Uhr
Freitag:								        16:00 bis 22:30 Uhr
Sa., So. und Feiertage:			   08:00 bis 22:30 Uhr

Augen Bereitschaftspraxis Freiburg
Universitätsaugenklinik Freiburg
Kilianstr. 5, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten:
Sa., So. und Feiertagen:			   08:00 bis 18:00 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.-Nr. � 01801 116 116
Weitere Informationen finden Sie unter https://kzvbw.
de/patienten/zahnarzt-notdienst/ und welche Zahnarzt-
praxen in Ihrer unmittelbaren Umgebung Notdienst ha-
ben.

Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde-Notdienst (HNO)
Universitätsklinikum Freiburg, Killianstraße 5, 
79106 Freiburg
Information: Telefon: 0761 270-42010, Telefax: 0761 
270-40750 sowie über den Ärztlichen Bereitschaftsdienst 
unter der Tel.-Nr. 116117 (kostenlos)

Notaufnahmen im Landkreis Emmendingen
Notaufnahme Kreiskrankenhaus Emmendingen, Gar-
tenstraße 44, 79312 Emmendingen
Tel. 07641 4540 – 24 Std. erreichbar
Notaufnahme BDH-Klinik Waldkirch gGmbH, Heitere-
weg 10, 79183 Waldkirch
Tel. 07881 2080 – 24 Std. erreichbar

Europaweite Notrufnummer: � Tel. 112 · 
Polizei � 110

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeindeverwaltung Biederbach

Druck und Verlag:  
Nussbaum Medien  
Rottweil GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29,  
68789 St. Leon-Rot,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeister Rafael Mathis, 
79215 Biederbach, Dorfstraße 18, 
oder sein Vertreter im Amt. 

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Fragen zur Zustellung:
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,

71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0, 
info@gsvertrieb.de, ww.gsvertrieb.de
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DRK-Rettungsdienst/Krankentransport:  
� Tel. 19 222

Notruf-Fax:
Neu seit 1.12.2019 ist, dass das Notruf-Fax der integrier-
ten Leitstelle Emmendingen direkt mit dem Notruf 112 
gekoppelt ist. So können gehörlose Menschen, Stumme 
oder Menschen mit Sprachschädigungen in Notsituatio-
nen schneller Hilfe bekommen. Fax-Vordrucke sind un-
ter www.drk.emmendingen.de, Rubrik Rettungsdienst, 
integrierte Leitstelle erhältlich.

Gift-Notrufzentrale: � 0761 19240

Sozialdienste

Kirchliche Sozialstation Oberes Elztal:
Tel. 07682 909040 + 909041 oder 0171 3380810 
(Tag + Nacht)

Hospizgruppe Oberes Elztal:
Tel. 07682 925650

Betreuungsgruppe, Ehrenamtlicher Besuchsdienst 
„Zämme“:� Tel. 07682 909040

Dorfhelferinnenwerk Sölden
Einsatzleitung für die Stationsgebiete Triberg, Elzach, 
Waldkirch, Freiamt-Sexau, Herbolzheim
Mobil: 0176 17612633 | birgitta.fahrlaender@familien-
werk-soelden.de

EUTB
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung für Men-
schen mit Behinderung
Die EUTB berät nach dem Grundsatz „Eine für alle“ zu 
Fragen, die sich für Menschen mit Behinderung und de-
ren Angehörige stellen. Die Beratung ist kostenfrei.

EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e. V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
Tel. 07641 93341-214 (Frau Kleiser)
Mail: eutb@lebenshilfe-emmendingen.de
Außensprechstunde in Elzach, Waldkirch sind nach tele-
fonischer Vereinbarung möglich.

Fachstelle „Sucht“
Für Ratsuchende mit Problemen mit Alkohol, Medika-
menten, Glücksspiel oder Nikotin und deren Angehörige 
ist die Nebenstelle in 79183 Waldkirch, Friedhofstraße 
1, am Dienstag und Donnerstag unter Tel. 07681 24623 
erreichbar.

Herbstzeit
Betreutes Wohnen für alte und pflegebedürftige Men-
schen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen
Tel. 07641 9671590
http://www.herbstzeit-bwf.de

Apotheken-Notdienst
Di., 25.11. 		  easyApotheke, Emmendingen
					     Freiburger Str. 4, Tel. 07641 95 42 80
Mi., 26.11. 		� Alemannen Apotheke am E-Center, Gun-

delfingen
					     Gewerbestr. 21, Tel. 0761 58 18 15
Do., 27.11. 		 Glocken-Apotheke Kollnau, Waldkirch
					     Kollnauer Str. 1, Tel. 07681 7054
Fr., 28.11. 		  Apotheke am Rathaus Reute
					     Hinter den Eichen 6, Tel.: 07641 - 91 29 12
Sa., 29.11. 		  Marien-Apotheke, Gutach
					     Golfstr. 9, Tel. 07681 7257

So., 30.11. 		  Zähringer-Apotheke St. Peter
					     Zähringer Str. 12, Tel. 07660 15 55
Mo., 01.12. 		� Kandel-Apotheke im Gesundheitszent-

rum, Waldkirch
					     Fabrik Sonntag 5 A, Tel. 07681 4 92 52 50
Di., 02.12. 		  Central-Apotheke Emmendingen
					     Theodor-Ludwig-Str. 11, Tel. 07641 914170
Mi., 03.12. 		 Stadt-Apotheke, Waldkirch
					     Lange Str. 37, Tel. 07681 47 91 10
Do., 04.12. 		 Marien-Apotheke, Gutach
					     Golfstr. 9, Tel. 07681 7257
Fr., 05.12. 		  Apotheke im Alten Rathaus Malterdingen
					     Hauptstr. 20, Tel. 07644 66 77
Sa., 06.12. 		�  Stadtapotheke am Marktplatz, Emmen-

dingen
					     Marktplatz 11, Tel. 07641 87 63
So., 07.12. 		  Kronen-Apotheke Teningen
					     Reetzenstr. 5, Tel. 07641 4 11 09
Mo., 08.12. 		 Greifen-Apotheke Kirchzarten
					     Bahnhofstr. 6, Tel. 07661 53 13
Di., 09.12. 		  Waldhorn-Apotheke, Sexau
					     Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 4 75 75
Den tagesaktuellen Notdienst finden Sie unter: https://
www.lak-bw.de/notdienstportal/notdienstkreis.html.

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Tierärztlicher Kleintiernotdienst ist werktags von 18 bis 
8 Uhr besetzt und kann tagesaktuell über den Haustier-
arzt erfragt werden.
Samstag/Sonntag, 29./30.11.2025
Tierarztpraxis Regina Kohler, Herbolzheim
Im Entennest 5, Tel. 07643 934040
Samstag/Sonntag, 06./07.12.2025
Dr. med. vet. Gina Helbling-Goanta, Sexau
Dorfstr. 94, Tel. 0177 3314359

Tierkörperbeseitigungsanstalt Zweckverband PROTEC 
Orsingen
Nenzinger Str. 34, 78359 Orsingen, Tel.: 07774 9339-0, 
Fax: 07774 9339-33

Pflegestützpunkt
Der Pflegestützpunkt hilft mit Hilfe und Beratung beim 
Thema Pflege
Der Pflegestützpunkt des Landratsamts Emmendingen 
bietet im Landkreis individuelle, neutrale und kosten-
freie Beratung zu allen Themen in Verbindung mit Pfle-
ge und Pflegebedürftigkeit. Neben Auskünften zu ge-
setzlichen und pflegerischen Leistungen werden auch 
Informationen über wohnortnahe Pflege- und Betreu-
ungsmöglichkeiten angeboten.
Die Beratungsgespräche finden im Pflegestützpunkt in 
Emmendingen, während der Außensprechzeiten oder 
bei Hausbesuchen statt.
Sprechzeiten Pflegestützpunkt Emmendingen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, �8:30 – 12:00 Uhr
Donnerstag zusätzlich � 14:00 – 18:00 Uhr
Bahnhofstr. 2–4, 79312 Emmendingen
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
Außensprechzeiten:
Waldkirch, Rathausinnenhof Generationenbüro,
Montag: 	 12:00 – 16:00 Uhr
Kontakt und Terminvereinbarung:
Franco Lacerti, � Tel. 07641 / 451-3082
Nadine Schöpflin, � Tel. 07641 / 451-3096
Onlineberatung
Martina Gebele,
E-Mail: m.gebele@landkreis-emmendingen.de, 
� Tel. 07641/451 -3095
Weitere Infos unter: https://www.landkreis-emmendin-
gen.de/verwaltung-service/amt-fuer-familienbegleiten-
de-hilfen/soziale-fachdienste/pflegestuetzpunkt
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MÜLLABFUHR

Donnerstag, 27.11.2025		  Gelber Sack
Montag, 08.12.2025			   Graue Tonne
Donnerstag, 11.12.2025		  Gelber Sack
Montag, 15.12.2025			   Blaue Tonne
Freitag, 19.12.2025			   Blaue Tonne 
									         (Ortsteil Frischnau, 
									         Mersberg, 
									         Uhlsbach usw.)

Öffnungszeiten Grünschnittplatz Elzach
Freitag:			   13.00 – 17.00 Uhr
Samstag:		  09.00 – 14.00 Uhr

Öffnungszeiten Recyclinghof Elzach
Freitag:			   13.00 – 17.00 Uhr
Samstag:		  09.00 – 13.00 Uhr

VEREINSMITTEILUNGEN

MUSIKVEREIN TRACHTENKAPELLE
BIEDERBACH E.V.

Jahreskonzert Musikverein Trachtenkapelle 
Biederbach e. V.
Jahreskonzert „Drei Jahrzehnte Klang & Leidenschaft“
Am Samstag, 29. November 2025, um 20 Uhr lädt der Mu-
sikverein Trachtenkapelle Biederbach unter der Leitung 
von Stephan Rinklin zum Jahreskonzert in die Schwarz-
waldhalle ein.
Dirigent Stephan Rinklin hat anlässlich seines 30-jährigen 
Jubiläums am Dirigentenstab in Biederbach ein abwechs-
lungsreiches und unterhaltsames Programm der letzten 30 
Jahre auf die Beine gestellt.
Mit dem Eröffnungswerk „An die Freude“ von Ludwig von 
Beethoven werden wir Sie mit strahlenden Klängen auf 
den Konzertabend einstimmen, bevor wir Sie im weiteren 
Stück „Tuba Concert-Espanól“ mit solistischen Melodien 
der Tuba entführen.
Das Stück „The Ghost Ship“ von José Alberto Pina basiert 
auf der Geschichte des alten Schiffswracks der American 
Star, in der wir Sie musikalisch mit eindrucksvollen und 
mysteriösen Melodien durch die Kabinen des berühmten 
Geisterschiffs begleiten werden.
Mit der Symphonischen Rockouvertüre „Stockholm Water-
festival“ von Luigi di Ghisallo werden wir Sie auf einen mu-
sikalischen Spaziergang durch die Hauptstadt Schwedens 
entführen.
Andrew Lloyd Webber schuf mit „The Phantom of the Ope-
ra“ ein Meisterwerk, in dem der Musikverein die ganze 
Schönheit, Pracht und Größe dieses bewegenden Musicals 
zum Ausdruck bringen wird.
Mit eindrucksvollen Melodien geht es weiter, in „The Fea-
ther Song“ von Alan Silvestri aus dem Oscar-prämierten 
Film Forrest Gump.
Gilbert Tinner kombinierte eine Reihe von Hits der berühm-
ten britischen Rockgruppen Queen und Genesis und schuf 
daraus die spannende Bearbeitung mit dem Titel „Sym-
phonic Rock“, bevor auch im letzten Stück „Deep Purple 
Medley“ sich der Musikverein ein weiteres Mal von seiner 
rockigen Seite präsentieren wird.
Karten gibt es im Vorverkauf für 8 Euro bei allen Musikern/-
innen sowie an der Abendkasse für 10 Euro. Einlass ist ab 
19:15 Uhr.
Ihr Musikverein Trachtenkapelle Biederbach

KINDERTAGESSTÄTTEN

KATHOLISCHER KINDERGARTEN
ST. MARTIN

St. Martinsumzug
Der Kindergarten St. Martin feierte am Dienstag, den 
11.11.2025, den traditionellen St. Martinstag. Von der St. 
Martinskapelle aus führte der Umzug über den Halde-
nacker runter zur Gemeindehalle. Angeführt wurde der 
Umzug vom Martinsreiter auf seinem Pferd, gefolgt von 
den Musikern, welche den Umzug mit Martinsliedern be-
gleiteten. Anschließend wurde auf dem Hallenvorplatz die 
Mantelteilung mit musikalischer Begleitung aufgeführt. Im 
Anschluss fand die Bewirtung durch das Zwergenhaus und 
den Elternbeirat des Kiga St. Martin statt, gemeinsam ließ 
man den Abend in geselliger Runde ausklingen. An dieser 
Stelle wollen wir uns auch noch einmal ganz herzlich be-
danken:
•	 Bei der Gemeinde Biederbach für das Spenden der Mar-

tinsbrezeln und die Hilfe bei der Organisation der Ver-
anstaltung

•	 Bei der Bläserjugend und der Abordnung des Musikver-
eins Biederbach für die musikalische Unterstützung

•	 Beim „Martinsreiter“ und dem „Bettler“
•	 Bei der Feuerwehr Biederbach für das Absperren der 

Straße sowie die Bereitstellung der Kessel
•	 Bei den Anwohnern, die die Straße und die Häuser wie-

der wunderschön dekoriert und beleuchtet haben
•	 Bei unserem Elternbeirat für die Organisation und Un-

terstützung

 
St. Martin bei der Umzugs-
aufstellung

 
Martinsspiel und Manteltei

 
Der Umzug mit toll beleuchtetem Haus im Hintergrund�  
� Fotos: Kindergarten
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Adventlicher Nachmittag für die ältere 
Generation
Herzlich laden wir alle Seniorinnen und 
Senioren von Oberwinden, Niederwin-
den und Oberspitzenbach zu einem ge-
meinsamen adventlichen Nachmittag 
am:

Sonntag, den 07. Dezember 2025,
14.00 Uhr in der Festhalle in Niederwinden

ein. Bei Kaffee, Kuchen und netten Gesprächen wollen wir 
in gemütlicher Runde den Advent feiern und besinnliche 
Stunden miteinander verbringen.
Ein kleines Programm mit Musik und Beiträgen wird den 
Nachmittag stimmungsvoll umrahmen – musikalisch beglei-
tet von Herrn Peter Volk.
Auch in diesem Jahr bieten wir wieder einen Fahrdienst an. 
Wer diesen in Anspruch nehmen möchte, meldet sich bitte 
bei Frau Kromer, Tel. 07682/909494 (gerne auch über den 
Anrufbeantworter).
Über Kuchenspenden würden wir uns ebenfalls sehr freu-
en. Diese können am Sonntag ab 13 Uhr in der Festhalle in 
Niederwinden abgegeben werden (bitte vorab bei Fr. Kro-
mer anmelden).
Wir freuen uns auf einen schönen, besinnlichen Nachmit-
tag und auf Euer zahlreiches Kommen!
Euer Organisationsteam

Adventsfenster in unserer  
Seelsorgeeinheit Oberes Elztal
Wir laden Sie herzlich ein zu den Adventsfenstern im De-
zember in unserer Seelsorgeeinheit. Genießen Sie diese be-
sondere Zeit im Advent. Immer um 18.00 Uhr öffnet sich ein 
Fenster. Es findet im Freien statt. Zur adventlichen Einstim-
mung können gerne Lichter und Laternen mitgebracht wer-
den. Da auch Tee angeboten werden kann, bringen Sie bitte 
hierfür Ihren eigenen Becher mit. Wir freuen uns sehr auf Ihr 
Kommen und wünschen eine besinnliche Adventszeit.
Das Vorbereitungsteam und die Gestalter/innen der Fenster

Adventsfenster 2025
Tag Datum Name Ort Adresse
Mo. 01.12. Kolping Elz-

ach, Christine 
Dilberger

Elzach Friedhofstr. 3

Di. 02.12. Gemeinde-
team Elzach, 
Angela Köpfer

Elzach Am Schießgra-
ben 3

Mi. 03.12. Evangelische 
Kirchenge-
meinde Elzach

Ev. Kirche Zollstockstr.

Do. 04.12. Stefanie Jäkle 
und 
Anita Haigis

Ober-
prechtal

Landwasserstr. 
23, Schulerma-
thisenhof

Fr. 05.12. Familie Andris Elzach Freiburger Str. 40
Sa. 06.12. Kindergarten 

St. Nikolaus
Elzach Kirche 

St. Nikolaus
So. 07.12. Familie Furt-

ner-Althaus
Elzach Wittenbachstr. 25

Mo. 08.12. Frauen des 
Brauchtums-
vereins Kat-
zenmoos

Katzen-
moos

Bürgerhaus

Di. 09.12. Kindergarten 
St. Stephan

Oberwin-
den

Dekan-Seiler 
Str. 2a

Mi. 10.12. Wohnhaus 
der Lebens-
hilfe

Elzach Schwimmbad-
str. 2

Do. 11.12. Kindergarten 
St. Martin

Bieder-
bach

Dorf-Dobelstr. 1

Fr. 12.12. Sozialstation 
und Bauerhof-
kindergarten 
Marienkäfer

Elzach Schwimmbadstr. 
11

Sa. 13.12. Cordula 
Fischer

Oberwin-
den

Bahnhofstr. 3

So. 14.12. Mitglieder 
der Kirchen-
gemeinde St. 
Barbara

Oberspit-
zenbach

Kirche 
St. Barbara

Mo. 15.12. Kindergarten 
St. Martin

Nieder-
winden

Hauptstr. 85

Di. 16.12. Eva-Maria 
Burger und 
Simone Beh

Bieder-
bach

Sonnhaldestr. 21

Mi. 17.12. Gemeinde-
team Ober-
prechtal

Ober-
prechtal

Bei der Ham-
merschmiede

KAPELLE ST. MARTIN 
BIEDERBACH-DORF

Gottesdienst
Am Mittwoch, 03. Dezem-
ber 2025, 19:00 Uhr, findet 
in der Kapelle eine Eucha-
ristiefeier mit Pfarrer Bern-
hard Thum statt.
Herzliche Einladung.

PFARRGEMEINDE ST. MANSUETUS
OBERBIEDERBACH

Gottesdienste
Sonntag, 30. November
10:00 Uhr		 Eucharistiefeier
Samstag, 06. Dezember
19:00 Uhr		 Vorabendmesse
Mittwoch, 10. Dezember
19:00 Uhr		 Eucharistiefeier

KIRCHENGEMEINDE ST. NIKOLAUS
ELZACH

Gottesdienste
Donnerstag, 27. November
18:25 Uhr		 Rosenkranz
19:00 Uhr		 Eucharistiefeier
Samstag, 29. November
19:00 Uhr		 Vorabendmesse

 
Gottesdienstraum�  
� Foto: Robert Klausmann
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Mittwoch, 03. Dezember, St. Martin Kapelle
19:00 Uhr		 Eucharistiefeier
Donnerstag, 04. Dezember
18:25 Uhr		 Rosenkranz
19:00 Uhr		 Eucharistiefeier
Sonntag, 07. Dezember
9:30 Uhr		  Festgottesdienst anl. des Patroziniums
10:00 Uhr		� Kinderwortgottesdienst Open Air auf dem 

Schulhof

EVANGELISCHES PFARRAMT

Evangelische Kirchengemeinden Elzach und 
Oberprechtal
Sonntag, 30. November
9:30 Uhr – 	� Gottesdienst in der Christuskirche in Ober-

prechtal mit Pfarrerin Barbara Müller-Gärtner 
- außerdem von 9 - 11 Uhr Kirchenwahlen

14.30 Uhr – 	� Gottesdienst in der Johanneskirche in Elzach 
mit Pfarrerin Barbara Müller-Gärtner - außer-
dem von 14 - 16 Uhr Kirchenwahlen

Die Wahlunterlagen gibt es vor Ort, es gibt vorab keine 
Post.
Sonntag, 7. Dezember
10:00 Uhr – 	� Gottesdienst in der Johanneskirche in Elzach 

mit Pfarrerin Barbara Müller-Gärtner
Sonntag, 14. Dezember
10:00 Uhr – 	� Gottesdienst in der Christuskirche in Ober-

prechtal mit Pfarrerin Barbara Müller-Gärtner

Nicht versäumen - Kirchenwahlen am 30.11.2025  
- ganz unkompliziert Briefwahl beantragen
Sie können am Wahltag nicht kommen? Wir senden Ihnen 
ab sofort gerne die Briefwahlunterlagen zu. Die Ehrenamt-
lichen freuen sich über ein starkes Mandat. Bitte melden 
Sie sich per Telefon (07682/8281), E-Mail (elzach-ober-
prechtal@kbz.ekiba.de) oder persönlich donnerstags von 
15:30 - 17:00 Uhr im Pfarrbüro und geben Sie den Kandi-
dierenden Ihre Stimme.

Voranzeige
Adventsfenster bei der Johanneskirche in Elzach - am Mitt-
woch, 3. Dezember 2025 um 18 Uhr - kommt vorbei!

MITTEILUNGEN DES 
LANDRATSAMTES 
EMMENDINGEN

Hinweis zur Müllabfuhr bei zugeparkten 
Straßen
Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Emmen-
dingen weist darauf hin, dass regelmäßig zugeparkte Stra-
ßen und Wendehämmer den Müllsammelfahrzeugen enor-
me Probleme bereiten. In schmalen Erschließungsstraßen 
kann durch parkende Autos die erforderliche Mindestbrei-
te nicht eingehalten werden, und bei zugeparkten Wende-
hämmern wird die Straße zu einer nicht befahrbaren Sack-
gasse. Die Behälter der dortigen Anwohner können dann 
nicht geleert werden und erfordern oftmals vermeidbare 
zeit- und kostenintensive Nachleerungen. Sollten am Tag 
der Müllabfuhr Straßen, Wendehämmer und Straßenein-
mündungsbereiche von Fahrzeugen zugeparkt sein, kann 
die Abfuhr nur erfolgen, wenn die Anwohner die Behälter 
an eine anfahrbare Straße stellen, an der eine Durchfahrt 
oder Wendemöglichkeit besteht.

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Emmendingen bittet da-
her die Bürgerinnen und Bürger dringend darum, in den 
Straßen so zu parken, dass Zu- und Durchfahrten immer 
möglich sind und Grundstücke zur Müllabfuhr erreicht 
werden können. Grundsätzlich sollte bei der Bereitstellung 
auch beachtet werden, dass die Abfallbehälter für die Müll-
werker gut erreichbar sind und keine parkenden Fahrzeu-
ge, Bäume oder andere Gegenstände Behälter verdecken 
oder die Leerung behindern.

Elzbrücke (L 110) zwischen Sexau und 
Denzlingen (Kreis Emmendingen) für drei 
Tage nur einspurig befahrbar
Die Elzbrücke an der Landesstraße (L 110) zwischen Sexau 
und Denzlingen (Kreis Emmendingen) ist zwischen der letz-
ten Novemberwoche und Mitte Dezember an drei Tagen 
wegen einer Erkundungsbohrung für den Bau einer neu-
en Brücke nur einspurig befahrbar. Der Verkehr wird per 
Ampel geregelt. Weitere Informationen erhalten Sie beim 
Regierungspräsidium Freiburg.

MITTEILUNGEN ANDERER BEHÖRDEN

Gemeindeverwaltung  
Hofstetten
Die Gemeindeverwaltung Hofstetten informiert, dass 
Straßensanierungsarbeiten im Bereich Salmensbach 
anstehen.
Zur Durchführung der Arbeiten ist im Bereich von der 
Paulimühle (Salmensbach 9) bis Abzweig Lachen ge-
sperrt.
Die Arbeiten beginnen am Montag, 24.11.2025 und 
dauern bis Freitag, 28.11.2025. Die Durchfahrt wird ab 
Sa., 29.11.2025, wieder möglich sein.
Die Baustelle ist auch für Fußgänger und Fahrradfahrer 
gesperrt.
Die Umleitung erfolgt über die Breitebene bzw. den 
Weißen Brunnen.
Wir bitten um Beachtung und Verständnis.

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse 
(TSK) Baden-Württemberg – Anstalt des 
öffentlichen Rechts – Hohenzollernstr. 10, 
70178 Stuttgart
Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassen-
beitrag 2026 ist der 01.01.2026.
Die vollständige Bekanntmachung können Sie unter fol-
gendem Link: https://www.tsk-bw.de/oeffentliche-be-
kanntmachung-zum-meldestichtag-01-01-2026/ oder auf 
unserer Homepage www.biederbach.de unter Bekanntma-
chungen nachlesen.

SOZIALVERSICHERUNG FÜR
LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN 
UND GARTENBAU (SVLFG)

Selbsthilfe für Menschen mit Behinderung
Menschen, deren Leben nachhaltig durch eine seelische, 
geistige oder körperliche Behinderung geprägt ist, brau-
chen Hilfe und Unterstützung, die weit über Arztbesuche 


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hinausgehen. Hier setzt die Arbeit von Selbsthilfeeinrich-
tungen ein, denn Integration und Teilhabe sind besonders 
wichtige Ziele.
Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Be-
hinderung am 03.12.2025 betont die Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) die Wich-
tigkeit von Selbsthilfeeinrichtungen. Diese bieten Betrof-
fenen und ihren Angehörigen viele Vorteile und entlasten 
mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit die Versichertenge-
meinschaft der gesetzlichen Krankenkassen. Deshalb un-
terstützt die SVLFG die Arbeit der Selbsthilfeeinrichtungen 
ideell und finanziell. Verankert ist diese Förderung auch im 
Aktionsplan der SVLFG zur Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention.
Vor allem der Austausch unter Gleichgesinnten ist wichtig 
und ein wesentlicher Bestandteil der Selbsthilfe. Die Selbst-
hilfegruppen haben sich ebenso die Lobbyarbeit zum Ziel 
gesetzt. So gibt es Landesverbände, die die Interessen der 
Betroffenen gegenüber der Politik vertreten oder in Ge-
sprächen mit Vertretern der Ärzteschaft Wege suchen, da-
mit eine enge Zusammenarbeit zum Wohle der Menschen 
mit Behinderung möglich wird.
Damit Selbsthilfe funktioniert, übernehmen Kontaktstellen 
deren Koordinierung. Sie sind die erste Anlaufstelle und 
beraten Menschen über die Möglichkeiten, aber auch über 
die Grenzen von Selbsthilfe. Außerdem unterstützen sie 
bei der Suche nach Gleichbetroffenen, vermitteln Kontakte 
und geben Hinweise auf professionelle Versorgungs- und 
Beratungsangebote. Weitere Informationen für Menschen 
mit Behinderungen gibt es unter:
www.svlfg.de/selbsthilfefoerderung
www.bag-selbsthilfe.de
www.deutscher-behindertenrat

AUS- UND FORTBILDUNG

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT
AGENTUR FÜR ARBEIT FREIBURG

Bewerbung mit Strategie –  
das persönliche Kompetenzprofil
Der Schritt vom Hörsaal in den Beruf ist für viele Hochschul-
absolventinnen und -absolventen herausfordernd. Wie ge-
lingt es, sich überzeugend zu präsentieren? Wie werden 
Stärken sichtbar, und wie entsteht daraus eine strategisch 
starke Bewerbung? Antworten darauf gibt ein kostenloser 
Praxisvortrag am Donnerstag, 4. Dezember 2025 von 18:15 
bis 19:45 Uhr an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 
Peterhof, Raum R4.
Unter dem Titel „Bewerbung mit Strategie – das persönliche 
Kompetenzprofil“ zeigt Karin Peterseil (Zentrum für Schlüs-
selqualifikationen der Universität Freiburg), wie Studierende 
und Absolvierende ihre eigenen Fähigkeiten klar herausar-
beiten und gezielt für Bewerbungen nutzen. Im Mittelpunkt 
steht das sogenannte Kompetenzprofil: ein Werkzeug, das 
persönliche Stärken, Erfahrungen und Potenziale aus Stu-
dium, Freizeit, Engagement oder Praktika sichtbar macht 
– und damit die Basis für überzeugende Bewerbungsunter-
lagen und ein sicheres Auftreten im Vorstellungsgespräch 
bildet. Der Vortrag vermittelt praxisnahe Methoden, zeigt 
moderne Bewerbungsstrategien und gibt konkrete Tipps für 
Lebenslauf, Anschreiben und Selbstpräsentation.
Eingeladen sind Studierende aller Fachrichtungen, Hoch-
schulabsolventinnen und -absolventen sowie alle, die vor 
dem Berufseinstieg stehen. Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Die Teilnahme ist kostenlos.

VEREINE AUS DEM
ELZTAL/ORGANISATIONEN

Touristinformation Freiamt
PLAYMOBIL-Sonderfigur „Schwarzwald Marie“
Benötigen Sie noch ein originelles Advents- oder Weih-
nachtsgeschenk? Dann werden Sie bei der Tourist-Infor-
mation Freiamt fündig. Hier sind noch einige PLAYMOBIL-
Sonderfiguren „Schwarzwald Marie“ erhältlich.
Öffnungszeiten der Tourist-Information:
Montag:			   14:00–17:00 Uhr
Dienstag:			  09:00–12:00 Uhr & 14:00–17:00 Uhr
Donnerstag:		  09:00–12:00 Uhr & 14:00–17:00 Uhr
Freitag:			   14:00–17:00 Uhr
Mittwoch, Samstag, Sonntag, Feiertag: � geschlossen.

Imkerverein Oberelztal
Einladung Monatsversammlung
Am Freitag, den 28.11.2025 findet um 19.00 Uhr im Gast-
haus Adler-Pelzmühle in Biederbach-Frischnau die nächste 
Monatsversammlung statt.
Thema des Abends: Neues von der Berufsimkermesse in 
Friedrichshafen (Eurobee)� Manfred Joos, Vorsitzender

Einladung zur Adventsfeier des VdK OV 
Elzach
Der VdK OV Elzach lädt seine Mitglieder mit Partner*innen 
herzlich ein, zur

Adventsfeier am Samstag, den 6. Dezember 2025 um 
14.30 Uhr

ins Atrium von St. Elisabeth - Betreutes Wohnen und Pflege -
Am Schießgraben 11 in 79215 Elzach

Gäste sind ebenfalls herzlich willkommen.
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Mit adventlicher Stimmung und vorweihnachtlichen Wei-
sen möchten wir Ihnen einen besinnlichen und frohen 
Nachmittag bereiten. Die Veranstaltung wird von J. Schultis 
und H. Weis mit Panflöte und Orgel musikalisch umrahmt 
werden. Über Ihre Teilnahme würden wir uns freuen.
Der Vorstand des VdK OV Elzach

Offenes Volksliedersingen
Der zweite Termin „Offenes Volksliedersingen“ ist wieder 
der 3. Adventssonntag, der 14. Dezember 2025 ab 14:00 
Uhr unter dem Motto: „Wer musizieren kann, der darf“.
Es werden wieder Liederbücher der Badischen Zeitung 
verteilt. Der Eintritt ist bei beiden Veranstaltungen frei. 
Reservierungen unter der Telefonnummer 07682 255 emp-
fehlenswert. Auf Ihr Kommen freuen sich die Musikanten 
und das Pelzmühleteam.

Weihnachtsspendenaktion der Lebenshilfe 
im Elztal
Im Herzen von Bleibach 
baut die Lebenshilfe im 
Kinzig- und Elztal ein 
neues Wohnhaus. Die 
Bauarbeiten sind mitt-
lerweile fast abgeschlos-
sen. Ab nächstem Jahr 
werden 24 Menschen mit 
Behinderung hier ein neues Zuhause finden. Zusätzlich ent-
steht eine Tagesgruppe für zehn Personen.
Doch zu einem Zuhause gehören mehr als nur vier Wände. 
Damit sich die Bewohnerinnen und Bewohner auch drau-
ßen wohlfühlen, möchten wir einen barrierefreien, schö-
nen und einladenden Außenbereich gestalten – einen Ort 
zum Verweilen, Reden, Lachen und Genießen.
Unter dem Stichwort „Spendenaktion“ kann man auf 
das Konto bei der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau 
IBAN: DE35 6805 0101 0021 0222 25 mit einer Spende das
Vorhaben unterstützen.
Wir danken Ihnen bereits jetzt für die Unterstützung.
Der Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal e. V.

Weihnachtsoperette „Das Schwarzwald-
mädel“ - Kartenvorverkauf
In diesem Jahr führen die Laiendarsteller/-innen der Trach-
tenkapelle Schuttertal die unterhaltsame und sehr bekann-
te Operette „Das Schwarzwaldmädel“ von Leon Jessel auf.
Schon heute dürfen wir Sie zum Besuch einer unserer Vor-
stellungen am 26., 27. oder 28. Dezember 2025 (jeweils um 
20:00 Uhr in der Festhalle Schuttertal) herzlich einladen.
Der Kartenvorverkauf findet in der Modoscher Stube im 
alten Rathaus im Ortsteil Schuttertal an folgenden Termi-
nen statt:
30. November, 09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 
- 16:00 Uhr sowie am 7. und 14. Dezember, 
jeweils 09:00 - 12:00 Uhr.
Karten können außerdem unter der Ticke-
thotline 0152 2909 5252 jeden Tag von 17 bis 
19 Uhr (ab 01.12., außer sonntags) oder online erworben 
werden.

SONSTIGE MITTEILUNGEN

Medieninformationen

Im Advent günstig mit Bus & Bahn unterwegs
An Adventssamstagen kostet die Tageskarte mit den Apps 
von RVF und VAG 25 % weniger
An allen vier Adventssamstagen kostet die Tageskarte des 

RVF 25 % weniger. Dies gilt allerdings nur, wenn sie per App 
RVF mobil oder VAG mobil gekauft wird. Der Gutschein-
Code ADVENT25 kann einmalig eingegeben werden, also 
für einen der Samstage, jeweils bis zu vier Tage im Voraus. 
Er gilt für alle Tageskarten in allen Preisstufen.
Zur Nutzung des Codes einfach eine der beiden Apps he-
runterladen und anschließend unter dem Menüpunkt 
„Mobilticket“ im Feld „Gutschein einlösen“ ADVENT25 ein-
geben. Groß- und Kleinschreibung müssen dabei berück-
sichtigt werden. Anschließend die passende Tageskarte 
nach Personenanzahl und Preisstufe auswählen. Alternativ 
kann auch die gewünschte Tageskarte in den Warenkorb 
gelegt und der Code während des Bestellprozesses einge-
geben werden.
Die Apps bieten außerdem eine Fahrplanauskunft mit 
Echtzeitinformationen und zeigen auf Wunsch auch Mo-
bilitätsangebote wie Frelo und deren Verfügbarkeiten an.
Infos unter rvf.de.

Neuer Web-Liniennetzplan bietet Fahrgäs-
ten Orientierung
Detaillierte Echtzeit-Infos zur Mobilität und weiteren Nutzen
Übersicht und Informationen in Echtzeit
Die Homepage des RVF bietet Fahrgästen jetzt zusätzliche 
Informationen und Orientierung. Auf der Startseite unter 
rvf.de findet man direkt den neuen interaktiven Liniennetz-
plan. Dieser zeigt alle Linien im RVF auf einen Blick oder 
bietet die Möglichkeit, einzelne Linien nach Nummern an-
zeigen zu lassen. Besonders interessant: Der Plan zeigt die 
Position der Busse und Bahnen in Echtzeit. Dies bedeutet, 
dass man immer sehen kann, wo gerade das Fahrzeug ist 
und wann es eintrifft.
Frelo und andere Mobilitätsangebote
In der anwählbaren Ebene „Shared Mobility“ bietet die 
Karte eine Übersicht aller aktuellen Frelo-Standorte. 2026 
kommen in den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-
Hochschwarzwald zahlreiche Frelo-Stationen hinzu, die in 
der Karte verortet sind. Die Karte zeigt zudem an, wie viele 
Frelos an den jeweiligen Stationen verfügbar sind. Nutzen-
de der Nextbike-App gelangen von hier direkt zur Frelo-Bu-
chung. Interessierte finden auch Standorte und die aktuelle 
Auslastung anderer Mobilitätsanbieter wie Carsharing und 
E-Roller. Die Anzeige bietet jeweils einen Absprung direkt 
ins Buchungssystem der Anbieter.
Verkehrsmeldungen
Geplante Verkehrsänderungen und Baustellen sind eben-
falls in der Karte sichtbar. Über anklickbare Icons erhalten 
Nutzende weitergehende Informationen zur jeweiligen 
Störung. Von dort gibt es bei Interesse einen Absprung auf 
die Übersicht aller Störungen. Beim Hineinzoomen in die 
Karte werden für einzelne Haltestellen detaillierte Infor-
mationen zur Lage von Baustellen, der Position von Ersatz-
haltestellen und den Wegen dorthin angezeigt.
Informationen zu Haltestellen
Der Plan wird stetig weiterentwickelt. Im nächsten Schritt 
soll die Ausstattung von Haltestellen, insbesondere in Hin-
sicht auf Barrierefreiheit, erfasst werden.
Tarifzonen
In der Übersicht des ganzen RVF-Gebiets werden zudem die 
Tarifzonen eingeblendet und unterstützen so bei der Wahl 
des richtigen Tickets.
Individuell nutzbar
Durch Klicken auf das rote Karten-Icon unten links be-
kommt man das Vollbild und sämtliche Informationen. Die-
se Informationen – Linien, POIs, Tarifzonen, Echtzeit-Infos, 
Shared Mobility – sind auf Ebenen hinterlegt, die man an 
oder ab klicken kann. Die Karte ist für die Nutzung mit 
Smartphones optimiert. Wer seinen Standort freigibt, be-
kommt die Verkehrsinformationen seiner unmittelbaren 
Umgebung aufgezeigt.


